
Vorwort.

Eine Verfügung der oberen Schulbehörde vom 22. August v. I.
macht den Lehrern zur Pflicht, ihren Schülern alljährlich am
12. September, als dem Geburtstage des Großherzogs, gelegentlich
einer zu veranstaltenden Schulfeier, Bilder aus der Geschichte ihres
engeren Vaterlandes vorzuführen.

Von Einigen Abschnitten abgesehen, hat die hessische Geschichte
eine so vielseitige Bearbeitung erfahren, wie kaum eine Partikular¬
geschichte Deutschlands und es fehlt dem nicht an Material, welcher
die Absicht hegt, dieselbe eingehend zu studireu. Allein nicht alles
— und würe es für den Forscher noch so interessant — eignet sich

für die Schule und das Volk. Hier bedarf es der verständigen
Sichtung, einer methodischen Auswahl, einer dem vorhandenen
Auffassungsvermögen entsprechenden Form.

Ein tüchtiger Lehrer wird in dieser Beziehung kaum in
Zweifel gerathen, was er seinen Schülern vorführen kann und was
ausgeschlossen bleiben muß. Aber welches der vielen vorhandenen
Bücher soll er benutzen, Wenck, Schmidt, Dieffenbach, Steiner,
Künzel, Hoffmeister rc. oder eine der vielen Monographien über
einzelne Theile der hessischen Geschichte, wie Grimm, Simon,
Strack, Bender, Rommel, Soldan u. v. a.? Leicht dürfte einzu¬
sehen sein, daß nicht bei jedem Lehrer eine so reichhaltige Bibliothek
über einen Gegenstand vorausgesetzt werden kann. Darum erschien
es dem Verfasser als eine dankbare Aufgabe, die für die Schule
geeigneten Punkte der hessischen Geschichte zu sammeln und in
möglichst knapper Form darzustellen. Es war dabei sein Bestreben


